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IM STUDENTENPARLAMENT WIRD ZUR ZEIT DIE PRÄGE 
EINER FINANZIELLEN UNTERSTÜTZUNG DER MITGLIE
DER IM ASTA DISKUTIERT.
Im folgenden zwei Diskussionsbeiträge zu die
ser Frage!
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<1 » Diskussionsbeitrag
(Auf der Parlamentssitzung an JO. 11. 66 zur Debatte gestellt).

I. Begriffserklärungen

Entschädigung der Lebensunterhaltskosten ists
Die Entschädigung für die einfachen Lebensunterhaltskosten während 
der Zeit, unter der das Fachstudium unter nornalen Unständen neben 
der AStA-Tätigkeit nicht fortgeführt werden kann. Sie soll den Voll
betrag des IIonnefer-Modells entsprechen.
Mehraufvandsentschädigung ists
Die Entschädigung für die Mehrkosten, die durch Vergütungen (Reise
kosten-Vergütung etc.) nicht gedeckt sind.

II. Grundsätzliche Überlegungen zu den folgenden Anträgen.
A) 1) Die Arbeit der Studentenyertreter, besonders zu erwähnen die der 

AStA-Mitglieder, stellt eine - zun Teil gesetzlich fixierte - 
Arbeit für die Allgemeinheit der Studenten dar. Folglich sollte 
die Möglichkeit, diese Arbeit zu leisten, von der Allgemeinheit 
der Studenten gewährleistet werden.

2) Die Studentenschaft der Technischen Hochsohule Darmstadt ist 
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, also eine souveraine 
Anstalt und wird so behandelt.
Die Unterzeichneten bitten das Parlament, zu prüfen, ob sich die 
Studentenschaft nicht in eine Abhängigkeit von Dritten (nämlich 
von den Eltern der betroffenen Vorstands-Mitglieder und Referen
ten) begibt, wenn sie auf deren Zahlung angewiesen ist.
Außerdem bitten sie zu bedenken, daß es nicht Aufgabe eines 
Ausschusses sein kann, darüber zu entscheiden, ob und in welcher 
Höhe die Zahlung der Lebensunterhaltskosten bestimmten ËlV-vn 
zugenutet werden kann.
(Etwas anders scheint es uns, wenn eventuell die Gesamtheit der 
Eltern in Endeffekt die erforderliche Beitragserhöhung zu tragen 
haben, da sie dies in Vertretung der Studierenden aufgrund der 
gesetzlich festgelegten Unterhaltspflicht tun. Das Probien ver
lagert also allenfallss Kann man nämlich von einzelnen Eltern 
der betroffenen AStA-Mitglieder erwarten, daß sie die erforderlichen 
Kosten für die Gesamtheit der anderen Eltern übemehnen. )

p) Rach den Erfahrungen der letzten Jahre, besonders aber durch das 
Hochschulgesetz, vom 16. Mai 1966, das neue Verpflichtungen mit 
sich brachte, ist unter nornalen Umständen für ein Vorstands
mitglied mit einem Studienausfall von 2 - 3  Semestern zu rechnen . 
(Durch die neue Satzung soll erreicht werden, daß der Ausfall 
2 Semester nicht übersteigt.)

4) ¥ir nehmen überdies an, daß eine Umstrukturierung des AStA, die 
nach herrschender Auffassung eine Konzentrierung mit sich bringen 
wird, den Aufgabenbereich des einzelnen erweitern und seine Ver
pflichtungen vergrößern wird.



B) 1) Den Studontenverire t e m » besonders zu erwähnen den ASt A-Mi^gliedern 
sollen keine nennenswerten finanziellen Nachteile aus ihrer Tätig
keit für die gesamte Studentenschaft entstehen.

2) Wie der eigens dafür eingesetzte AStA-Ausauhaß vom 1Uv .11y ''1956 >fest- 
* stellte» sind Mehraufwendungen für Kleidung, Basen» a.-o» Fahrtkcsten 
and repräsentative Verpflichtungen "bis zu 70,.*—  DM anzusetzen,.

0)' 1) Das Prinzip der studentischen Selbsthilfe d.fc. der unbezahlten Eigen
leistung soll beibehalten werden.' • ‘ '

2) Unbezahlt heißt hier, wie in•den .BegriffVerklärungen angedeutet, das 
kein'materieller Gewinn erzielt wird, Daraus folgt*

3) daß eine Entschädigung für die Lebensunterhaltskosteh 2, B. dann nicht 
gezahlt wird, wenn nicht trotz eines gewissen Einsatzes (ä„B. Mehr
arbeit eines Eaohsohaftsleitexs) unter normalen Umständen.mit dem Ver
lust eines oder zweier. Fachs udiensenester gereoiihet Vetclen'muß,

4) .,Die.Eigenleistung .ist also entweder eine ¿lehr oder wenigem große Mehr
arbeit oder der Einsatz von einem-halben’ biß -1 1/2 Jahren oder beides.

. ) Unter 4i,psoa. -Punkt, sol*' en Aspekte des Problems behandelt worden» die 
mittelbar dati.it ausoanenhängeni

1) Die .UntsTzaiclmoiiSfin glauben'-sehr' wohl, daß die:Studentenschaft bei 
sachlicher und genauer Aufklärung die. Entschädigung der hoben sunt er
höht skosteh nicht als Bezahlung ariffapsen wlrAA

2) Sachfremdes.Motiv .zu einer Kandidat^ im Ai>ta?- das aus dieser Vorlage» 
erwachsen kann, könnte höchstens les materiellen .Gewinns sein.
-Und das ist, wie eben, gezeigt, nicht gegeben, zumal die .meisten Studen
ten ohne Schwierigkeiten bei gl.eiehern Zeitaufwand facKgebünden arbeiten 
und zwischen 600,—  und 1.200,—  DM pro Monat verdienen könnten,

3) Die Unterz, sind nach reiflicher Überlegung zu dem Schluß gekommen, laß 
eine Beitragserhöhung von 2,10 DH pro Student und Semester zumutbar ist, 
besonders wenn man cs in Relation zu den übrigen fixen Kosten setzt. Be
reits 1965 log an mindestens 6 deutschen Hochschulen der’Beitrag bis zu 
1,50 DM höher als in Darmstadt, obwohl diese Hochschulen weitaus mehr 
zahlende.Mitglieder zahlen,

4} Ba die Höhe der Entschädigung in zwei Richtungen fixiert ist -{Vollbe
trag Honnef, und Bedingung dos Studienausfal 1 s} scheint, die Befürchtung 
unbegründet:.. daß .. ..1 diesemSshritt unbegrenzte Ehtsohädigungeii einge« 
leitet werden,

III* Text der Anträge*
1) Die drei Vorstandsmitglieder' dos' AStA’s, deren Pinansrofere’nt und deren 

Sozialreferent erhal ten ab 11.1967 eine Entschädigung .der Lebensunter
halt skosten.

2) Die Entschädigung beträgt für die 3 Vorstandsmitglieder und den Finanz-
referenten 1/1 des jeweils gültigen Vollbetrages des Hennef er -Modells- 
der Sozialreferent erhält 1/2« . a • . v • :

3) Falls die Eorinef“Förderung oder eine andere öffentliche .Förderung während 
der Tätigkeit im AStA weitergezahlt wird, ist' sie in voller Höhe von der 
Entschädigung der Lebenshaltungskosten abzuzdehen,

4) Die Vorstandsmitgliederf di.e Faohechaftsieiter und deren Vertretung er
halten ab 1,1.1967 eine MehraüArandeentSchädigung»'

5) Die Mehr atia wände ent s ohädigung beträgt für den 1, Verstand 70',-- DM pro 
Monat für den 2, 'and 3* Vorstand 50»*— DM, für die Faclisoiinfieleiter und 
deren Vertreter 20,—  DM pro Monat

6} a) Die Entsch. der Lebenshaitungsk» wird einer Person höchstens 12 Monate 
lang gezahlt. .

b/ Die MehraufwandsentSchädigung wird einer Person höchstens 24 Monate 
lang gezahlt,

7) Die Finanzierung beider Entschädigungen erfolgt aus A&tA-Beitrügen oder 
aus dem Vermögen des AStA’s.



2. DISKUSSIONSBEITRAG

I. In folgenden unsere Vorstellungen zu•einer Lebensunterhalts“ 
Sicherung?
1. Durch die Einführung einer generellen Lebensunterhalts- 

Sicherung» die weitgehend als Bezahlung aufgefaßt wird, 
wird die Ehrenamtlichke.it aufgehoben,, Die Konsequenzen da
raus wären?
- Sachfremde Motive bei der Kandidatur zu einen Amt im AStA?
- Das wesentlich auf der Ehrenamtlichkeit beruhende Ansehen 

der Studentenvertreter bei der Professorenschaft und in der 
Öffentlichkeit wird beeinträchtigt?

- Studentenvertreter gelten dann als Studentenfunktionäre»
2. Die Studentenschaft ist aufgrund des neuen Hessischen Hoch

schulgesetzes verpflichtet» sich eine neue Satzung zu geben, 
In diesen Zusammenhang werden Überlegungen angestellt, wie 
der AStA unzustrukturieren sei» damit seine Arbeit eine grös
sere Wirksamkeit bekenntDie Gewährung einer Vergütung be
deutet eine Vorwegnahne von Entscheidungen, die bei der 
Satzungsgebung gefällt werden sollten,

3. Der Zeitverlust infolge einer AStA-Tätigkeit ist von Person 
zu Person außerordentlich verschieden» wobei der Zeitverlust
nicht unbedingt von der Funktion abhängig ist. Deshalb ist 
bei einer generellen Regelung eine gerechte Verteilung nicht 
möglich.

4» Die Tätigkeit im AStA bedeutet keinen Verlust, wenn man bedenkt, 
daß der Student hier für sein späteres Berufsleben wesentliche 
Erfahrungen sammeln kann,

5» Aus vorgenannten Grunde scheint es vertretbar» daß auch die 
Eltern diesen Teil der Ausbildung unterstützen.
Wir sehen durchaus, daß trotzdem Härten entstehen können, Da
für ist aber eine generelle Regelung nicht nötig, Wir regen 
an, daß ein Ausschuß des Parlaments über die Möglichkeit der 
Bildung eines Stipendien-Fonds für diesen Zweck berät,

II. Zur Frage der Aufwandsentschädigung?
Eine Aufwandsentschädigung scheint gerechtfertigt. Der Empfän
gerkreis sollte allerdings auf den Vorstand beschränkt bleiben,
Wir schlagen DM 50,*—  pro Monat vorbehaltlich einer Finanzierungs
möglichkeit vor. Die Aufwandsentschädigung sollte nur während 
der Vorlesungszeit gewährt werden.
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II Zux Finanz 1 erung i
1« LebensuntörhaXtBsioherung

Bel Gewährung einer Leben rua Mrha'I t sei e> srmag entstehen 
Kosten in Höhe von prü Monat DM .1*200,— B Sine Finanzie
rung rhne Erhöhung der StudentenSohaiisbeiträgo ua oa,
2c- 2M pro Semester ist unmöglich« M o  Beiträge belaufen 
sich zur Zeit schon auf 1.M 7, - pro Semester*
Es dürfte sehr schwer fallen, den einzelnen Studenten eine 
Beltrageerhöhung um DM 2,.—  pro Senester für eine "Besahltmg 
der Stulontenvertrefcer klarzumchon? und als Bezahlung muß 
es nach außen hin. gelten, selbst wenn wir anderer Meinung 
sind»
In übrigen sohreibt das Hoohsöbnlgesota vor, daß bei der 
Festsetzung des Studenteneohaftsbeiträges fdio sozialen 
Verhältnisse der Studenten angemessen borüeksiohtigt ' werden., "
Nicht praktikabel erscheint uns der Vorschlag, die Kosten 
für eine Lebenshaliungssichervrg und die AuiVnndsentsohällgiing 
in ersten Halbjahr 1 S>67 aus den der Studentenschaft
zu bestreiten» Voraussichtlich wird in Haushaltsjahr 1 
erstmals ein nennenswerter Überschuß erzielt worden, uncl 
wir sollten dieses Vermögen als dringend benötigte Bisiko- 
rücklage bestehen lassen*

2» AuMair ’ en t Schädigung
Unter den in Punkt II» genannten Voraussetzungen entstehen 
Kosten ln Höhe von ca« DM 1 «OOÖ,-’—  pro Jahr* Auch hier sehen 
wir in Moment keine Finanziorangsncg.1 iclakeit» Es ist zu über
legen, ob und wie dieser Betrag in zukünftigen Baushalten 
eingoplant werden kann»
Wir empfehlen auch hier die Bildung eines Pari amen t saus— 
sohussos wie unter Punkt I*3»>

gez. Herbert Werkaann 
Finanzreferent 1966 
Parianontar i er 1966/67

gez» ir :ras Wagner 
Paxlamontai. kor 1966/67

gez, Ulrich Philipp 
1. Versitzender 1966 
Parianont ari er 19 66/67

gcz. Jobst Stumm 
Fkranzroferant 195 7


